
Rechtsgrundlage 
Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Anlage C APO-BK sowie den hierzu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften - VVzAPO-BK (BASS 13-31 Nr. 1.) umfasst die 
Klasse 11 der Fachoberschule Unterricht und ein fachrichtungsbezoge-
nes Praktikum. Das Praktikum richtet sich nach dieser Praktikum-Aus-
bildungsordnung. 

Rechtliche Stellung 
„Die Lernenden der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule sind Schüle-
rinnen und Schüler und zugleich Praktikantinnen und Praktikanten. In 
der letztgenannten Eigenschaft schließen sie einen Praktikumsvertrag 
mit einem Unternehmen ab und absolvieren ein fachbereichsbezoge-
nes Praktikum im Betrieb.“ (vgl. BASS 13-31 Nr. 1 Abschnitt 2 Absatz 2) 

Durchführung des Praktikums/Praktikumsvertrag 
Es ist Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, einen geeigneten Prakti-
kumsplatz zu finden. Das Praktikum wird von der Schule genehmigt, 
gelenkt und begleitet. Der Praktikumsvertrag muss sich über ein unun-
terbrochenes volles Jahr erstrecken, wobei die Praktikumszeit (unab-
hängig vom tatsächlichen Verlauf des Schuljahres) vom 01.08. bis zum 
31.07. des darauffolgenden Kalenderjahres dauert. Der Praktikanten-
vertrag muss den amtlichen Richtlinien entsprechen. Ein Vertragsvor-
druck ist auf unserer Homepage (www.paul-spiegel-berufskolleg.eu) 
erhältlich. Für den Abschluss des Praktikantenvertrages ist nur der 
bereitgestellte Vordruck (  Praktikumsvertrag mit Checkliste) zu ver-
wenden. Ist als Vertragspartner ein Träger einer Einrichtung angege-
ben, aus dessen Bezeichnung die Art des Einsatzes nicht erkennbar ist, 
muss die Einsatzstelle mit angeführt werden. 

Sollte es im Laufe des einjährigen gelenkten Praktikums zu einer Auf-
lösung des Praktikantenvertrages kommen, müssen sowohl die Prakti-
kantin/der Praktikant als auch die Praxiseinrichtung die Schule umge-
hend darüber in Kenntnis setzen. Wenn die Praktikantin/der Prakti-
kant das Praktikum nicht antreten sollte, meldet die Praxiseinrichtung  
sich bitte ebenfalls bei der Schule. 

Anforderungen an die Praktikumsstelle 
Zur Sicherung der Qualität soll das Praktikum nur in hierfür geeigneten 
Betrieben / Einrichtungen durchgeführt werden. Entscheidend für die 
Eignung als Praktikumsstelle ist, dass:  

 die Betriebe und Einrichtungen die Berechtigung haben, in einem 
dem fachlichen Schwerpunkt entsprechenden anerkannten Beruf 
auszubilden (Ausbildungsberechtigung); 

 das Praktikum unter Anleitung einer Fachkraft absolviert wird; 

 dem jeweiligen Schwerpunkt entsprechend ein überwiegender An-
teil an praktischer sozialpädagogischer oder pflegerischer Tätig-
keit gewährleistet ist. Tätigkeiten in den Bereichen Hauswirtschaft, 
Verwaltung/Organisation oder Büroarbeit dürfen dabei nur in ge-
ringen Anteilen vorgesehen werden. 

Für das Praktikum in der Klasse 11 sind folgende Einrichtungen geeig-
net: 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 

 wie Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderheime, Erholungsheime 
für Kinder, Häuser der offenen Tür, Jugendzentren, Offene Ganz-
tagsschule (OGS; nur insofern die erforderlichen Arbeitszeiten ab-
geleistet werden können, die Praktikanten ganzjährig begleitet 
werden und ihr Einsatz nicht überwiegend im Schulunterricht er-
folgt) 

Einrichtungen für Senioren 

 wie Seniorenheime, Tagespflege, Ambulante Altenpflege 
Einrichtungen für Menschen mit Erkrankungen 

 wie Ambulante Familienpflege, Krankenhäuser (nur im Pflegebe-
reich) 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 

 wie heilpädagogische und integrative Tageseinrichtungen/Wohn-
gruppen/Wohnheime, Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung, Förderschulen 

In Krankenhäusern muss der Einsatz schwerpunktmäßig im pflegeri-
schen Bereich liegen. Die Einsatzbereiche Physiotherapie, Physikali-
sche Therapie, Ergotherapie o.ä. sind nur in Krankenhäusern zulässig, 
die ein vielseitiges Praktikum im Gesundheitsbereich ermöglichen in 
einem zeitlich begrenzten Umfang von höchstens 3 Monaten. Sollten 
Sie das Jahrespraktikum in einem dieser Bereiche durchführen wollen, 
bitten wir um vorherige Rücksprache mit der Abteilungsleitung. 

Folgende Einsatzstellen sind nicht geeignet:  

 Praxen (Arztpraxen, Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Zahnarztpraxen,…) ambulante Rehabilitationszentren, Kranken-
transportunternehmen, Labore, Apotheken, Beratungsstellen, 
Schulinternate, private Haushalte, psychiatrische Stationen und 
Einrichtungen für Schwerstbehinderte 

„Die wöchentliche Arbeitszeit, der Urlaubsanspruch und die Vergütung 
werden nach den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen geregelt, 
die für die jeweilige Praktikumsstelle gelten.“ 
(Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW: Das Praktikum 
zum Erwerb der Fachhochschulreife in NRW, Düsseldorf.) 

Arbeitszeit 
Die Arbeitszeit der Praktikantinnen und Praktikanten richtet sich unter 
Anrechnung der Unterrichtszeit nach den gesetzlichen und tariflichen 
Bestimmungen. Der Unterricht umfasst 480 Stunden pro Jahr, der sich 
auf 40 Schulwochen verteilt, sodass eine durchschnittliche wöchentli-
che Anzahl von 12 Zeitstunden mit der Gesamtarbeitszeit je Woche zu 
verrechnen ist. Somit ergibt sich folgende Rechnung: 
(Arbeitszeit nach Tarifrecht) – (durchschnittlich 12 Stunden Unterricht) 
= Arbeitszeit im Betrieb. 
Entsprechend des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) dürfen 
minderjährige Schülerinnen und Schüler max. 40 Stunden wöchentlich 
arbeiten. Die Arbeitszeit volljähriger Schülerinnen und Schüler (bei 

nicht tariflicher Bindung) richtet sich nach dem Arbeitszeitgesetz (Ar-
bZG) und darf 48 Stunden nicht überschreiten. 

Der Unterricht findet an 1,5 Tagen in der Woche statt: 

 z.B. freitags 1.-8. Stunde, donnerstags alle 2 Wochen 1.-8. Stunde 

 oder montags 1.-8. Stunde, dienstags alle 2 Wochen 1.-8. Stunde. 

Beispiel: 
„Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt während der Schulferien 39 Stun-
den. Während der Schulzeit arbeitetet die Praktikantin/der Praktikant 
in den Wochen mit einem Unterrichtstag (à 8 Std.) 31 Stunden wö-
chentlich, in den Wochen mit zwei Unterrichtstagen (à 2x 8 Std.) 23 
Stunden wöchentlich.“ 

Unterrichtstage 
Normalerweise werden am Paul-Spiegel-Berufskolleg 3-4 Klassen in 
der 11. Jahrgangsstufe eingerichtet. Die Zuweisung einer Klasse richtet 
sich nach der gewählten Praktikumseinrichtung und dem fachlichen 
Schwerpunkt. Praktikantinnen und Praktikanten, die ihr Jahresprakti-
kum in einem Krankenhaus absolvieren, werden eine Klasse besuchen 
während beispielsweise Praktikanten und Praktikantinnen einer Kin-
dertagesstätte eine andere Klasse bilden werden. 
Durch die wöchentlichen Unterschiede bezüglich der Schultage pro 
Woche (wöchentlicher Wechsel zwischen 1 bzw. 2 Schultagen, d.h. 8 
bzw. 16 Stunden) muss die Arbeitszeit im Betrieb entsprechend wö-
chentlich angepasst werden. Die Schüler*innen erhalten zur Weiter-
gabe an die Praktikumseinrichtungen zu Beginn des Schuljahres einen 
Kalender, in dem die Unterrichtstage der Klassen, die Abgabetermine 
der Praktikumsberichte (siehe unten) sowie geplante Exkursionen ein-
getragen sind.  

An unterrichtsfreien Tagen und bei Unterrichtsausfall ist die Praktikan-
tin/der Praktikant in der Praktikumseinrichtung tätig. 

Urlaub 
Der Urlaub in der Klasse 11 der Fachoberschule ist während der Schul-
ferien zu nehmen und zu gewähren. Der Urlaub beträgt jährlich für 
minderjährige Schülerinnen und Schüler (§19 Absatz 2 JArbSchG): 

 mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Ka-
lenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist, 

 mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Ka-
lenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist, 

 mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Ka-
lenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Der Urlaub beträgt jährlich für volljährige Schülerinnen und Schüler bei 
nicht tariflicher Bindung (§3 BUrlG): 

 mindestens 24 Werktage. 
Bei Anschlussverträgen (nach evtl. Wechsel der Praktikumseinrich-
tung) sind bereits in Anspruch genommene Urlaubstage zu berück-
sichtigen. 
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Ferien-/Schließzeiten der Praktikumseinrichtung sind mit den Ur-
laubstagen zu verrechnen. Falls die Ferienzeit der Praktikumseinrich-
tung den Urlaubsanspruch der Praktikantin/des Praktikanten über-
steigt, ist das Praktikum in einer anderen Einrichtung fortzuführen. 

Vergütung 
Es besteht kein Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf den gesetz-
lichen Mindestlohn, da es sich um ein Pflichtpraktikum im Rahmen ei-
nes zweijährigen Bildungsgangs der Fachoberschule handelt. Es obliegt 
dem Praktikumsbetrieb, ob eine Vergütung gezahlt wird und wie hoch 
diese ausfällt. 

Versicherung 
„Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 der Fachoberschule sind als 
Praktikantinnen und Praktikanten durch die Betriebe gegen Unfall zu 
versichern. Unfallversicherungsträger sind die Berufsgenossenschaf-
ten.“ (vgl. BASS 18-21 Nr. 1 Absatz 5) 

Ziele des Praktikums 
„Praktika sollen die Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vor-
bereiten, die Berufswahl absichern und gleichzeitig eine Orientierung 
für ein mögliches Studium bieten. Die Praktikantinnen und Praktikan-
ten erwerben grundlegende Kenntnisse über Arbeits- und Leistungspro-
zesse durch Anschauung und eigene Mitarbeit. Dabei lösen sie berufs- 
und fachbezogene Aufgaben und lernen den Berufsalltag kennen.“ 
(Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW: Das Praktikum 
zum Erwerb der Fachhochschulreife in NRW, Düsseldorf.) 

Inhalte des Praktikums in der Fachrichtung Gesundheit 
und Soziales 
Im Praktikum soll ein möglichst breites Spektrum der nachfolgend auf-
geführten Arbeitsbereiche abgedeckt werden: 

 Teilnahme an Gesamt- und Teilprozessen der Alltagsroutine (z. B. 
Gruppen-, Teambesprechungen; Arbeitsaufteilungen; sozialpäda-
gogische, pflegerische, therapeutische Leistungen) 

 Vorbereitung, Gestaltung und Reflexion beruflicher Kommunikati-
onsprozesse mit Mitarbeitern, Vorgesetzten und Klienten/Bezugs-
gruppen 

 Sachgerechter und ökonomischer Einsatz von Arbeitsmitteln, Gerä-
ten und Materialien auch unter ökologischen und sicherheitstech-
nischen Gesichtspunkten 

 Entwicklung einer angemessenen professionellen Rolle im Arbeits- 
und Kommunikationsprozess sowie Entwicklung und Anwendung 
entsprechender Handlungsstrategien 

 Logistische Leistungen und Verwaltungshandeln 

 Beachtung von ergonomischen/rationellen Grundsätzen. 

Praktikumsberichte 
Die Praktikantinnen und Praktikanten führen über die Erkenntnisse der 
Praktikumsabschnitte Bericht. Sie haben mindestens vier Berichte zu 
fertigen. Die einzelnen Berichte sind der Praktikumsleitung des Betrie-
bes vorzulegen. Der Betrieb oder die Einrichtung prüft und bescheinigt 

die sachliche Richtigkeit der Berichte. Die Schule bewertet die Ausar-
beitungen. 

Praktikumsbescheinigung 
Nach Beendigung des Praktikums bestätigt die ausbildende Stelle den 
Praktikantinnen und Praktikanten die ordnungsgemäße Durchführung 
des Praktikums. Zum Ende des Schuljahres überbringen die Praktikan-
tinnen und Praktikanten den Praxisanleitungen hierzu einen Vordruck 
der Bescheinigung. Dieser Nachweis darf frühestens zwei Wochen vor 
Ablauf der regulären Praktikumszeit ausgefüllt werden. Die Prakti-
kumsbescheinigung ist am ersten Unterrichtstag des neuen Schuljah-
res in dreifacher Ausfertigung (drei Originale  keine Kopien) bei der 
Klassenleitung abzugeben. Nur wenn der Nachweis über die erfolgrei-
che Ableistung des Praktikantenjahres vorliegt, kann der Unterricht in 
der Klasse 12 aufgenommen werden. Die Praktikantin und der Prakti-
kant erhalten später durch die Schule diese Bescheinigung zurück. 

Wechsel der Praktikumsstelle 
Ein Wechsel der Praktikumsstelle während des Schuljahres ist grund-
sätzlich nicht vorgesehen. Ein Wechsel ist nur innerhalb desselben 
fachlichen Schwerpunktes und nur in Ausnahmefällen mit direktem 
Anschlussvertrag zulässig, sofern ein neuer Praktikantenvertrag sowie 
eine Bescheinigung über die schon abgeleisteten Teile vorgelegt wer-
den. Bei Anschlussverträgen sind die bereits in Anspruch genomme-
nen Urlaubstage zu berücksichtigen. Ein Wechsel der Einrichtung nach 
der Probezeit ist nur mit Einwilligung der Einrichtung und mit Zustim-
mung der Schule möglich. In jedem Fall muss vorher mit der Abtei-
lungsleitung Rücksprache gehalten werden. 

Aufgaben der Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter 
In regelmäßigen Abständen führt die Praxisanleitung mit der Prakti-
kantin/dem Praktikanten Anleitungsgespräche durch, die nach Mög-
lichkeit in einer ruhigen, konzentrierten Atmosphäre stattfinden sol-
len. Die Praktikantinnen und Praktikanten überbringen den Praxisan-
leitungen eine Einladung zu einem im September stattfindenden Pra-
xisanleitertreffen. 

Wichtiger Hinweis: 
Die vollständig ausgefüllten Praktikumsverträge (  Praktikumsvertrag 

mit Checkliste) sind dem Paul-Spiegel-Berufskolleg bis spätestens 31. 
Mai in dreifacher Ausfertigung (drei Originale  keine Fotokopien)
zur Genehmigung einzureichen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt kein 
Praktikumsplatz durch einen Vertrag nachgewiesen, kontaktieren Sie 
bitte unbedingt die Abteilungsleitung unter 

sabine.klockenbusch@paul-spiegel-berufskolleg.eu. 
Die Rückgabe der genehmigten Verträge erfolgt auf dem Postweg. 
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Informationen zum
FOS-Jahrespraktikum 


